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Art. 88

Aufgaben

(1) 1 Aufgaben der Studentenwerke sind die wirtschaftliche Förderung und soziale 
Betreuung der Studierenden der staatlichen Hochschulen, insbesondere durch die 
Einrichtung und den Betrieb von Kinderbetreuungsstätten, den Bau und den Betrieb von 
Studentenwohnheimen und den Betrieb von Verpflegungseinrichtungen sowie die 
Bereitstellung von Einrichtungen im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich; die 
Studentenwerke sollen im Rahmen ihrer Aufgaben zur Förderung der internationalen 
Beziehungen beitragen. 2 Durch Rechtsverordnung können den Studentenwerken 
staatliche Aufgaben übertragen werden.

(2) 1 Die Einrichtungen der Studentenwerke können auch anderen Personen zur 
Verfügung gestellt werden, soweit dies mit der Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 
vereinbar ist. 2 Den Studentenwerken können auch für andere Unterrichtseinrichtungen 
Aufgaben nach Abs. 1 als eigene Aufgaben oder als Auftragsangelegenheit übertragen 
werden.

(3) Die Studentenwerke erfüllen ihre Aufgaben nach den Grundsätzen der 
Gemeinnützigkeit.

 
Art. 89

Errichtung und Zuständigkeit

Die Errichtung, die Festlegung der Zuständigkeit für die einzelnen Hochschulen und 
andere Einrichtungen sowie die Auflösung von Studentenwerken erfolgt durch 
Rechtsverordnung.



Art. 90

Rechtsstellung und Organisation

1 Die Studentenwerke sind Anstalten des öffentlichen Rechts. 2 Organe der 
Studentenwerke sind die Vertreterversammlung, der Verwaltungsrat und der 
Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin (Geschäftsführung).

Art. 91

Vertreterversammlung

(1) Aufgaben der Vertreterversammlung sind

1. die Wahl des Verwaltungsrats,
2. die Abwahl des Verwaltungsrats,
3. die Entgegennahme des Jahresberichts der Geschäftsführung und des 
Jahresabschlusses,
4. die Entgegennahme des Berichts über grundsätzliche Fragen der künftigen 

Geschäftsführung.

(2) 1 Jede Hochschule entsendet in die Vertreterversammlung

1. ein Mitglied der Hochschulleitung,
2. zwei Professoren oder Professorinnen,
3. zwei Studierende der Hochschule,
4. die Frauenbeauftragte der Hochschule,
5. den Behindertenbeauftragten oder die Behindertenbeauftragte der Hochschule.

2 Die Personen nach Satz 1 Nrn. 1, 2 und 3 werden von der Hochschulleitung für die 
Dauer von zwei Jahren benannt. 3 Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, ist für die restliche 
Zeit ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu benennen.

(3) Die Vertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer der Amtsperiode einen 
Vorsitzenden oder eine Vorsitzende.

Art. 92

Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat nimmt die Prüfung der Jahresrechnung vor.

(2) Der Verwaltungsrat beschließt über

1. den Wirtschaftsplan,
2. die Entlastung der Geschäftsführung auf Grund der geprüften Jahresrechnung,
3. die Bestellung und Entlassung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin und 
des Stellvertreters oder der Stellvertreterin,
4. Erwerb, Belastung und Veräußerung von Grundvermögen,
5. Satzungen nach Art. 95 Abs. 3 und 4.



(3) 1 Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus

1. zwei Personen aus dem Kreis der Professoren und Professorinnen sowie der 
Hochschulleitung,
2. zwei Studierenden,
3. einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens,
4. einem Vertreter oder einer Vertreterin des Personalrats des Studentenwerks,
5. der Frauenbeauftragten einer Hochschule,
6. dem Behindertenbeauftragten oder der Behindertenbeauftragten einer Hochschule.

2 Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder beträgt zwei Jahre. 3 Die Mitglieder nach 
Satz 1 Nrn. 1, 2, 5 und 6 werden von der Vertreterversammlung aus deren Mitte gewählt. 
4 Die aus der Vertreterversammlung gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats scheiden 
mit ihrer Wahl aus der Vertreterversammlung aus. 5 Eine Hochschule darf höchstens zwei 
Vertreter oder Vertreterinnen in den Verwaltungsrat entsenden. 6 Das Mitglied nach Satz 1 
Nr. 3 wird von den Präsidenten und Präsidentinnen der beteiligten Hochschulen gewählt, 
das Mitglied nach Satz 1 Nr. 4 vom Personalrat des Studentenwerks.

(4) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis der Mitglieder nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 3 
für die Dauer der Amtszeit einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende.

 
Art. 93

Geschäftsführung

(1) 1 Auf Grund des Beschlusses des Verwaltungsrats (Art. 92 Abs. 2 Nr. 3) bestellt und 
entlässt der oder die Vorsitzende des Verwaltungsrats den Geschäftsführer oder die 
Geschäftsführerin und den Stellvertreter oder die Stellvertreterin. 2 Die Bestellung, die 
Regelung des Beschäftigungsverhältnisses und die Entlassung bedürfen des 
Einvernehmens mit dem Staatsministerium.

(2) 1 Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin führt die Geschäfte des 
Studentenwerks, soweit nicht die Zuständigkeit der Vertreterversammlung oder des 
Verwaltungsrats begründet ist. 2 Er oder sie vertritt das Studentenwerk.

Art. 94

Aufsicht

(1) 1 Die Studentenwerke stehen unter der Aufsicht des Staatsministeriums. 2  Art. 75 gilt 
entsprechend.

(2) Bei den in Art. 88 Abs. 1 Satz 2 genannten Angelegenheiten können den 
Studentenwerken auch für die Handhabung des Verwaltungsermessens Weisungen erteilt 
werden.

 



Art. 95

Finanzierung und Wirtschaftsführung

(1) 1 Der Freistaat Bayern stellt den Studentenwerken nach Maßgabe des Staatshaushalts 
Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben zur Verfügung. 2 Eigene Einnahmen der 
Studentenwerke sind vorbehaltlich zulässiger Rückstellungen und genehmigungsfähiger 
Rücklagen vorweg einzusetzen. 3 Eigene Einnahmen der Studentenwerke sind

1. der Grundbeitrag (Abs. 3),
2. der zusätzliche Beitrag (Abs. 4),
3. sonstige Einnahmen.

(2) 1 Beitragspflichtig sind Studierende sowie Personen, die Unterrichtseinrichtungen im 
Sinn von Art. 88 Abs. 2 Satz 2 besuchen. 2 Studierende, die an mehreren Hochschulen 
immatrikuliert sind, für die verschiedene Studentenwerke zuständig sind, sind nur bei 
dem Studentenwerk beitragspflichtig, in dessen Zuständigkeitsbereich die erste 
Immatrikulation erfolgte. 3 Personen, denen nach Art. 88 Abs. 2 Satz 1 Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden, können zur Leistung eines Beitrags herangezogen werden.

(3) 1 Die Höhe des Grundbeitrags richtet sich nach den durchschnittlichen wirtschaftlichen 
Verhältnissen des beitragspflichtigen Personenkreises und dem zur Durchführung der 
Aufgaben der Studentenwerke nach Art. 88 Abs. 1 Satz 1 erforderlichen Aufwand. 2 Sie 
wird nach Anhörung der beteiligten Hochschulen und sonstigen Unterrichtseinrichtungen 
nach Art. 88 Abs. 2 Satz 2 vom zuständigen Studentenwerk durch Satzung festgesetzt.

(4) 1 Neben dem Grundbeitrag kann für den Zuständigkeitsbereich einzelner 
Studentenwerke oder für Teile des Zuständigkeitsbereichs einzelner Studentenwerke ein 
zusätzlicher Beitrag für die Beförderung oder die zu einem ermäßigten 
Beförderungsentgelt mögliche Beförderung der Studierenden im öffentlichen Nahverkehr 
erhoben werden. 2 Die Höhe des zusätzlichen Beitrags richtet sich nach dem Aufwand 
aus einer entsprechenden Vereinbarung des Studentenwerks mit den örtlichen Trägern 
des Nahverkehrs über die Beförderung der Studierenden gegen ein Pauschalentgelt oder 
über die zu einem ermäßigten Beförderungsentgelt mögliche Beförderung der 
Studierenden gegen ein Pauschalentgelt. 3 Sie wird vom zuständigen Studentenwerk 
durch Satzung festgesetzt. 4 Der Abschluss der Vereinbarung nach Satz 2 bedarf der 
vorherigen Zustimmung des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie.

(5) 1 Die Beiträge nach Abs. 3 und 4 werden von den Hochschulen und sonstigen 
Unterrichtseinrichtungen unentgeltlich eingehoben. 2 Die Studentenwerke sind 
hinsichtlich dieser Beiträge ermächtigt, Leistungsbescheide zu erlassen.

(6) Der erforderliche Aufwand für Aufgaben, die nach Art. 88 Abs. 1 Satz 2 den 
Studentenwerken übertragen worden sind, wird aus Mitteln des Staatshaushalts in voller 
Höhe erstattet.

(7) 1 Die Studentenwerke haben vor Beginn des Haushaltsjahres einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen und dem Staatsministerium rechtzeitig zur Genehmigung vorzulegen. 
2 Dieser bildet die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 



Studentenwerke und muss in Aufwand und Ertrag abgeglichen sein. 3  Art. 73 Abs. 4 und 
6 Satz 1 gelten entsprechend.

(8) Für die nach Abs. 3 und 4 zu erlassenden Satzungen gelten Art. 13 Abs. 3 und die auf 
Grund dieser Bestimmung erlassene Rechtsverordnung entsprechend.

Art. 96

Ausführungsbestimmungen

Durch Rechtsverordnung werden die erforderlichen näheren Bestimmungen über die 
Aufgaben, die Organisation, die Beschlussfähigkeit und das Zustandekommen von 
Beschlüssen der Organe und die Grundsätze der Finanzierung und Wirtschaftsführung 
der Studentenwerke sowie über die Wahl des Vertreters oder der Vertreterin des 
Personalrats des Studentenwerks in den Verwaltungsrat getroffen.
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